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Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1192 der Beila­
s.en) : Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und der Tunesischen Republik 
betreffend die grenzüberschreitende Beförde­
rung von Personen und Gütern auf der Straße 

Das gegenständliche Abkommen schafft erstmals 
eine vertragliche Grundlage für den gewerbsmäßi­
gen Personen- und Güterverkehr auf der Straße 
zwischen beiden Ländern. Das Abkommen wird in 
Hinkunft die Grundlage für die gegenseitig einzu­

. räumenden Kontingente sein, dh., gemäß den 
Bestimmungen des Abkommens bedürfen Güterbe­
förderungen auf der Straße zwischen den Vertrags­
parteien oder im Transit - mit Ausnahme der im 
Abkommen taxativ als nicht der Genehmigungs­
pflicht unterliegend aufgeführten - prinzipiell 
einer Genehmigung. Das Kontingent dieser Geneh­
migungen ist von den zuständigen Behörden der 
Vertragsparteien zu vereinbaren. Die gewerbsmä­
ßige Personenbeförderung zwischen beiden Län­
dern unterliegt - mit Ausnahme bestimmter Gele­
genheitsverkehrsdienste - gleichfalls wechselseiti­
ger Genehmigung durch die Vertragsparteien. Dar­
über hinaus enthält das Abkommen ein Kabotage­
verbot, devisenrechtliche Bestimmungen über den 
Transfer der Frachterlöse sowie solche betreffend 
die wechselseitige Einhaltung der verkehrs- und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften und über das 
Inkrafttreten und die Geltungsdauer des Vertrages. 

Reicht 
Berichterstatter 

Das Abkommen ist gesetzesergänzend; sem 
Abschluß bedarf daher der Genehmigung des 
Nationalrates. 

Der Verkehrs ausschuß hat die Regierungsvor­
lage in seiner Sitzung am 26. Jänner 1983 in Ver­
handlung genommen. 

Der Verkehrs ausschuß ist der Auffassung, daß 
die Bestimmungen des gegenständlichen Staatsver­
trages zur unmittelbaren Anwendung im innerstaat­
lichen Bereich ausreichend determiniert sind, sodaß 
sich eine Beschlußfassung des Nationa.lratesgemäß 
Art. 50 Abs. 2 B-VG erübrigt. 

Nach Wortmeldungen des Abgeordneten Dipl.­
Kfm. Goi" ton und des' Bundesministers für Ver­
kehr Lau sec k e r wurde mit StimmeneinheIlig­
keit beschlossen, dem Hohen Hause die Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Staatsver­
trages zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ver­
kehrsausschuß somit den An t rag, der National­
rat wolle dem Abschluß' des Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und der Tunesischen 
Republik betreffend die grenzüberschreitende 
Beförderung von Personen und Gütern auf der 
Straße (1192 der Beilagen) die Genehmigung ertei­
len. 

Wien, 1983 01 26 

Prechtl 
Obmann 

1412 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




